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Ihre Ratsanfrage RA-050/2020 - Sondernutzungsgebühren Außengastronomie 
 
 
Sehr geehrte Frau Schaper, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 
In der Stadtratssitzung am 15.05.2019 wurde unter TOP 9.9. folgender Beschluss (BA-
029/2019) gefasst:  
„Die Verwaltung wird beauftragt die Sondernutzungsgebührenregelungen für die  
Außengastronomie (vgl. B-048/2019) zunächst für den Zeitraum  01.01. bis 31.10.2019 im 
gesamten Stadtgebiet zur Anwendung zu bringen. Über die Fortführung der Regelung in 
den Folgejahren ist im Verwaltungs- und Finanzausschuss im IV. Quartal 2019 zu beraten.“ 
Hierzu bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Wurde die angekündigte Beratung im Verwaltungs- und Finanzausschuss oder in sonsti-

gen Gremien durchgeführt? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
2. Wenn nein, aus welchen Gründen?  
Über die Fortführung der Aussetzung der Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Außengast-
ronomie wurde im Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht beraten. Eine Auswertung der Ergeb-
nisse aus 2019 war im IV. Quartal 2019 vor Jahresende noch nicht möglich.  
 
3. Wann wird die Verwaltung einen Verfahrensvorschlag für die weiteren Jahre zum Erlass 

der Sondernutzungsgebührenregelungen für die Außengastronomie unterbreiten und 
welchen? 

Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine Beschlussvorlage für den Stadtrat mit dem Ziel, analog wie 
im Jahr 2019 auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie im Jahr 
2020 zu verzichten. In die Stadtratssitzung am 20.05.2020 soll der Beschlussvorschlag zur Ände-
rung der Sondernutzungssatzung eingebracht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Michael Stötzer 
Bürgermeister 


